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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend & Integration 
 
Stadtbetrieb 202 - Tageseinrichtungen für 
Kinder 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Daniela Busato 
563 - 2817 
563 - 8076 
daniela.busato@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

05.02.2009 
 
VO/0115/09 

öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

17.03.2009 Jugendhilfeausschuss Entscheidung 
 

Anerkennung des Hochschul-Sozialwerks Wuppertal als Träger der freien Jugendhilfe 

 
Grund der Vorlage 
 
Antrag des Hochschul-Sozialwerks Wuppertal vom 20.05.2008 
 
Beschlussvorschlag 

 
Das Hochschul-Sozialwerk Wuppertal wird gemäß § 75 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 
i.V.m. § 25 des Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW als Träger der freien Jugendhilfe – 
erst einmal befristet auf die Dauer von 2 Jahren – öffentlich anerkannt. 
 
Die Anerkennung wird auf die in der Satzung genannte – nachstehend aufgeführte – 
Aufgabe der Jugendhilfe beschränkt: 
 
Errichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder 

 
Einverständnisse 
 
Nicht erforderlich 
 
Unterschrift 

 
 
Dr.Kühn 
 
Begründung 

 
 
Das Hochschul-Sozialwerk Wuppertal hat mit Schreiben vom 09.05.2008 die Anerkennung 
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als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SBG VIII beantragt. 
 
Das Hochschul-Sozialwerk Wuppertal ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. 
 
Seitens des Hochschul-Sozialwerks bestehen Überlegungen evtl. die Trägerschaft für 
Tageseinrichtungen für Kinder zu übernehmen. 
 
Eine vorläufige grobe pädagogische und finanzielle Konzeption über die beabsichtigte 
Tätigkeit liegt vor. Diese ist der grundsätzlichen Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe zugrunde zu legen und kann bei Bedarf an die tatsächlichen Sachverhalte bei 
Eröffnung oder Übernahme einer Tageseinrichtung für Kinder weiterentwickelt werden. 
 
Der Satzung des Hochschul-Sozialwerks vom 07.12.2004 ist unter § 2 Absatz 4 zu 
entnehmen, dass unter anderem die Errichtung und der Betrieb von Tageseinrichtungen für 
Kinder als weitere Aufgabe grundsätzlich vorgesehen ist. 
 
 

 

Anlagen 

Anlage 01 – Satzung des Hochschul-Sozialwerks Wuppertal 

Anlage 02 – vorläufige pädagogische und finanzielle Konzeption 
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